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50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1994 §2 Abs4;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1996/01/30 95/04/0178 1

Stammrechtssatz

Die Tatbestände des § 2 Abs 4 GewO 1994 enthalten nicht insgesamt eine De:nition des Begri<es "Nebengewerbe der

Landwirtschaft und Forstwirtschaft", vielmehr sind dort lediglich die Typen jener Tätigkeiten angeführt, die unter

diesen Begri< fallen. Dieser Begri< enthält indessen über die Merkmale der ausdrücklich vorgesehenen einzelnen

Tätigkeitstypen hinaus noch weitere Begri<smerkmale, die allerdings nicht in Form einer ausdrücklichen

Legalde:nition in die Gewerbeordnung 1973 Eingang gefunden haben. Diesem Begri< wohnen, unabhängig von der

Typisierung der einzelnen nebengewerblichen Tätigkeiten in § 2 Abs 4 GewO 1994 die Begri<smerkmale einer mit der

Landwirtschaft und Forstwirtschaft organisatorisch eng verbundenen Erscheinungsform und der Unterordnung der

gewerblichen Tätigkeit gegenüber der Landwirtschaft und Forstwirtschaft inne (hier: Zimmermannsarbeiten).

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:VWGH:1998:1998040016.X01

Im RIS seit

20.11.2000

Zuletzt aktualisiert am

08.07.2010

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/entscheidung/73099
https://www.jusline.at/gesetz/gewo/paragraf/2
https://www.jusline.at/gesetz/gewo/paragraf/2
http://www.vwgh.gv.at
file:///

	RS Vwgh 1998/5/26 98/04/0016
	JUSLINE Entscheidung


